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Aktuelle Informationen des Kultusministeriums zur Fortführung des Programms 
"Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Wel 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag des Kultusministeriums lassen wir Ihnen die aktuellen Informationen zur Fort-
führung des Programms "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" zukom-
men: 
 
„Nach der Ankündigung der Bundesregierung im Juli 2022 zur Beendigung des erfolgrei-
chen und langjährigen Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur 
Welt ist“ hatten wir uns im Herbst vergangenen Jahres gemeinsam mit den anderen Län-
dern dafür stark gemacht, dass das erfolgreiche Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ nicht 
zum Jahresende 2022 beendet, sondern zumindest bis 30. Juni 2023 verlängert wurde. 
 
Über das vorrangige Handlungsfeld „Sprachliche Bildung“ des KiTa-Qualitätsgesetzes, 
des weiterentwickelten Gute-KiTa-Gesetzes, kann die Fortführung auch über den 30. 
Juni 2023 hinaus erfolgen. Bereits im Schreiben vom 19. Dezember 2022 mit Informatio-
nen zur Weiterentwicklung des Gute-KiTa-Gesetzes an alle Kindertageseinrichtungen 
und ihre Träger habe ich Ihnen mitgeteilt, dass wir in Baden-Württemberg die Mittel über 
das KiTa-Qualitätsgesetz für die Fortsetzung der Arbeit der Sprach-Kitas einsetzen wer-
den. Uns ist bewusst, dass Sie - auch mit Blick auf die personelle Fluktuation im Feld - 
Planungssicherheit benötigen. Deshalb gebe ich Ihnen heute Informationen zur Fortfüh-
rung des Programms. 
 
Die frühe sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen hat für die Verbesserung von 
Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern mit besonderem Sprachförderbedarf eine 
zentrale Bedeutung. Das Bundesprogramm Sprach-Kitas wird dabei von vielen Seiten 
und von uns als qualitativ wertvoll und wirksam wahrgenommen. Ihre weitere Arbeit er-
achten wir auch im Hinblick auf mögliche Transfermaßnahmen für weitere Kindertages-
einrichtungen, auch im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie 
und der Integration geflüchteter Kinder, als sinnvoll. Wir werden das Programm Sprach-
Kita deshalb im Land in der bekannten Struktur und Schwerpunktsetzung im Rahmen der 
Umsetzung des KiTa-Qualitätsgesetzes fortführen. 
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Dies bedeutet, dass für bereits bestehende Sprach-Kitas weiterhin eine Förderung von 
zusätzlichen halben Fachkraftstellen und halben Fachberatungsstellen beantragt werden 
kann. Die finanzadministrative Abwicklung wird dabei von unserer Landesbank, der  
L-Bank, übernommen werden. Wir planen eine einmalige Antragstellung und die Führung 
eines Verwendungsnachweises für den Förderzeitraum vom 1. Juli 2023 bis 31. 
Dezember 2024. Weitere Informationen zum Förderverfahren werden Sie voraussichtlich 
Ende Mai erhalten. 
 
Eine inhaltliche Begleitung der Sprach-Kitas wird durch das Forum Frühkindliche Bildung 
erfolgen. Darüber hinaus hat der Bund signalisiert, dass den Sprach-Kitas die Inhalte und 
Materialien der Web-Plattform des Bundesprogramms weiter zur Verfügung stehen wer-
den. 
 
Für die Länder hängt der Erhalt der Mittel vom Bund zur Umsetzung des KiTa-
Qualitätsgesetzes von den Vertragsunterzeichnungen aller Länder ab. Die Vertragsun-
terzeichnungen hat der Bund für Juli 2023 terminiert. Da alle Länder ein Interesse an ei-
ner zügigen Umsetzung des KiTa-Qualitätsgesetzes haben, ist von keiner Verzögerung 
oder Gefährdung der Umsetzung auszugehen. Trotz der nicht zu erwartenden Gefähr-
dung der Umsetzung bitte ich die Träger um Verständnis, dass aufgrund dieses Umstan-
des die Antragstellung für die Fortführung über Mittel des KiTa-Qualitätsgesetzes unter 
dem – schon vom Bund gemachten – Vorbehalt der Vertragsunterzeichnungen erfolgen  
muss und Auszahlungen dementsprechend erst verzögert (voraussichtlich im Herbst  
2023) erfolgen können. Im gemeinsamen Interesse für die Fortführung der Sprach-Kitas  
bitte ich Sie deshalb um Ihre Unterstützung bezüglich der nahtlosen Weiterbeschäftigung 
der zusätzlichen Fachkräfte und Fachberatungen Sprach-Kitas.“ 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez.  
 
Anlage 
 


